
 

 

Nachweis über die Streichung aus der Liste der Wahlberechtigten, § 7 PG-WO 

 

Name, Vorname 

 

Straße, Haus-Nr. 

 

PLZ, Ort 

(Erstwohnsitz)  

 

wurde auf ihren/seinen Antrag hin aus der Liste der Wahlberechtigten für das im Bereich der 

Pfarrgemeinde  

________________________________ 

              (Wohnsitzpfarramt) 

  

zu wählenden pastoralen Gremiums gestrichen. Das Wahlrecht kann nicht mehr zur Wahl die-

ses Gremiums ausgeübt werden.  

 

Es ist zu beachten, dass 

 das Wahlrecht nicht für mehrere pastorale Gremien ausgeübt werden kann; 

 die Ausübung des Wahlrechts für die Wahl eines anderen pastoralen Gremiums ist nur 

möglich, wenn beim dortigen Wahlausschuss die Aufnahme in die Liste der Wahlberech-

tigten beantragt wird; 

 eine Aufnahme in die Liste der Wahlberechtigten für die Wahl eines anderen pastoralen 

Gremiums unter Nachweis der Streichung aus der Liste der Wahlberechtigten für das 

pastorale Gremium am Erstwohnsitz erfolgen muss. 

 

Zur Ausübung des passiven Wahlrechts muss der Nachweis spätestens am 01.08.2025 

erbracht werden, zur Ausübung nur des aktiven Wahlrechts muss der Nachweis spätes-

tens am 19.09.2025 erbracht werden. Bitte setzen Sie sich möglichst frühzeitig mit dem 

Wahlausschuss des Gremiums, für dessen Wahl das Wahlrecht ausgeübt werden soll, in 

Verbindung. 

 

 

____________________________________________________________________________
                       (Unterschrift)  


